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roristen ausgehenden Gefahren sowie der Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit 
zu dessen Bekämpfung Rechnung getragen haben und dass die Russische Föderation und 
die Vereinigten Staaten von Amerika gemeinsam die Globale Initiative zur Bekämpfung 
des Nuklearterrorismus eingeleitet haben, 

 ferner davon Kenntnis nehmend, dass am 12. und 13. April 2010 in Washington, am 
26. und 27. März 2012 in Seoul und am 24. und 25. März 2014 in Den Haag das Gipfel-
treffen über nukleare Sicherung stattfand, 

 unter Hinweis 
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 4. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander und mit den zuständigen regiona-
len und internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um die diesbezüglichen na-
tionalen Kapazitäten zu stärken; 

 5. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die Maßnahmen zusammenzu-
stellen, die internationale Organisationen in Fragen betreffend den Zusammenhang zwischen 
der Bekämpfung des Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen be-
reits ergriffen haben, die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu weiteren zweckdienlichen 
Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen auf nationaler Ebene, zur Abwehr der weltweiten 
Bedrohung einzuholen, die vom Erwerb von Massenvernichtungswaffen durch Terroristen 
ausgeht, und der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten Tagung Bericht zu erstatten; 

 6. beschließt, den Unterpunkt „Maßnahmen zur Verhinderung des Erwerbs von 
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